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Teilnehmervereinbarung WM/EM/ETR 
 
Zwischen der Opti Class GER und  
 
a) SEGLERIN/SEGLER 
 
 
___________________________________________ 
Vorname, Name der Seglerin/Seglers 
 
___________________________________________ 
Geburtsdatum, Segelnummer 
 
___________________________________________ 
Straße HsNr. PLZ Ort 
 
___________________________________________ 
Email-Adresse  
 
___________________________________________ 
Telefon (Festnetz) Telefon (mobil) 
 
b) GESETZLICHE VERTRETER 
 
 
___________________________________________ 
Vorname, Name des Gesetzlichen Vertreters 1  
 
____________ 
Geburtsdatum 
 
___________________________________________ 
Straße HsNr. PLZ Ort 
 
___________________________________________ 
Email-Adresse  
 
___________________________________________ 
Telefon (Festnetz) Telefon (mobil) 
 
 
___________________________________________ 
Vorname, Name des Gesetzlichen Vertreters 2  
 
____________ 
Geburtsdatum 
 
___________________________________________ 
Straße HsNr. PLZ Ort 
 
___________________________________________ 
Email-Adresse  
 
___________________________________________ 
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Telefon (Festnetz) Telefon (mobil) 
A. 

 
Für den Fall einer Nominierung durch die Opti Class GER der/des unter a) genannten 
Seglerin/Seglers für die Weltmeisterschaft (WM), die Europameisterschaft (EM) oder die 
Europäische Team Race Meisterschaft (ETR) erklärt die/der Seglerin/Segler und die ge-
setzlichen Vertreter das Einverständnis mit folgenden Verpflichtungen: 
 
a) 
Die/der Seglerin/Segler bekennt sich zum dopingfreien Sport auf der Grundlage des Welt-
Anti-Doping-Agentur (WADA)- und Nationale Anti Doping Agentur (NADA)-Code 
 
b) 
Die/der Seglerin/Segler nimmt an den o. g. Veranstaltungen für das Deutsche Team und 
an allen von der Opti Class GER festgelegten Vorbereitungsmaßnahmen sowie Ehrungen 
teil. Im Fall der Verhinderung aus gesundheitlichen Gründen ist unverzüglich ein ärztliches 
Attest vorzulegen. Der das Attest ausstellende Arzt ist von der Schweigepflicht gegenüber 
der Mannschaftsleitung zu entbinden.  
 
c) 
Die/der Seglerin/Segler ist Teil des jeweiligen Deutschen Teams und fügt sich darin ein. 
Sie/er ist zum Tragen der ggf. zur Verfügung gestellten Teamkleidung, insbesondere bei 
der Eröffnungsfeier, der Siegerehrung und späteren Ehrungen sowie zum Anbringen von 
Sponsoren- oder Opti Class GER-Aufklebern auf dem gesegelten Boot während der Ver-
anstaltungen verpflichtet und wird insbesondere weder die darauf enthaltenen Logos und 
sonstige Herstellerzeichen verändern oder verdecken. 
 
Die/der Seglerin/Segler erkennt die Weisungsbefugnis der Teamleitung und der/des jewei-
ligen Trainerin/Trainers an und wird deren Maßnahmen und Anordnungen Folge leisten. 
 
d) 
Die gesetzlichen Vertreter übertragen die Aufsichtspflicht sowie das sportliche Weisungs-
recht für die o.g. Veranstaltungen und die jeweiligen Vorbereitungsmaßnahmen der jewei-
ligen Teamleitung/TrainerIn. 
 
e) 
Vor Ort soll sich das Team ungestört auf individuelle und interne Teamprozesse konzent-
rieren können. Die Teamunterkunft, das Hafengelände so wie alle wettkampfrelevanten 
Areale sind ausschließlich dem Team und den benannten Betreuern vorbehalten.  
 
Eine Begleitung der Seglerin/ des Seglers durch die Familie ist nicht notwendig. Sind Fa-
milienmitglieder mit vor Ort, verpflichten sich diese, die Teamprozesse und die Wett-
kampfvorbereitung nicht zu stören. 
 
Private elektronische Geräte (insbesondere Mobiltelefone, Tablets) sind in der Freizeit er-
laubt, werden jedoch in den anderen Zeiten nach Bedarf von der Teamleitung verwahrt. 
Die Opti Class GER übernimmt keine Haftung für die Verwahrung. 
 
Die Teamleitung ist jederzeit erreichbar und nimmt in Not- oder Krankheitsfällen unverzüg-
lich Kontakt zu den gesetzlichen Vertretern auf. 
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B. 

 
Für den Fall der Nichteinhaltung der in Teil A. genannten Verpflichtungen durch die/den 
Seglerin/Segler oder deren gesetzlicher Vertreter willigt die/der Seglerin/Segler sowie die 
gesetzlichen Vertreter schon jetzt ein, dass die Opti Class GER nach einmaliger vorheriger 
Abmahnung die/den Seglerin/Segler von der Teilnahme an den Vorbereitungsmaßnahmen 
und der Veranstaltung, für die die/der Seglerin/Segler nominiert ist, ausschließen darf.  
 
Erfolgt die Denominierung vor Ort, verpflichten sich die gesetzlichen Vertreter, die/den 
Seglerin/Segler auf ihre Kosten abzuholen bzw. die Rückreise nach Deutschland veran-
lassen. Der Elternbeitrag für die Meisterschaft ist dennoch vollständig neben den zusätz-
lich anfallenden Reisekosten und darüber hinaus anfallenden Kosten zu zahlen. 
 
 

C. 
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter erklären, dass die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für die Teilnahme der/des Seglerin/Seglers an einer solchen Großver-
anstaltung und den Vorbereitungsmaßnahmen gegeben sind. Sollten diese nachträglich 
wegfallen, werden die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter die Opti Class 
GER unverzüglich informieren.  
 
Ein leistungssportärztliches Attest ist der Opti Class GER - Geschäftsstelle - vor der ersten 
Pflichtmaßnahme vorzulegen.  
 
Es bestehen folgende Nahrungseinschränkungen (z.B. glutenfreie, laktosefreie, vegetari-
sche oder vegane Ernährung): 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen folgende Allergien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende medizinische Informationen (wie z.B. regelmäßige Einnahme von Medikamen-
ten, Diabetes etc.) sind zu beachten: 
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D. 

 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich, den für die jewei-
lige Meisterschaft und entsprechende Pflichtmaßnahmen fälligen Elternbeitrag innerhalb 
von 14 Tagen nach der jeweiligen Ausscheidungsregat ta auf das Konto der Opti Class 
GER bei der Commerzbank AG, IBAN DE07 2904 0090 0272 8293 00, BIC 
COBADEFFXXX 
 
zu überweisen. 
 
Für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft:      6.900,00 EUR 
 
Für die Teilnahme an der Europameisterschaft:     4.900,00 EUR 
 
Für die Teilnahme an der Europäischen Team Race Meisterschaft:      800,00 EUR,  
 
wobei für die ETR gilt , dass die Kosten der An- und Abreise und die Kosten der/des Trai-
ners/in (z.B. Aufwandsentschädigung, Reisekosten) in dem Elterngeld nicht enthalten und 
von den Teammitgliedern zu tragen sind. 
 
Liegen die Kosten für die Teilnahme an der jeweiligen Meisterschaft über dem vorgenann-
ten Betrag, verpflichten sich die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter den 
Fehlbetrag nachzuentrichten. Umgekehrt wird eine etwaige Überzahlung nach der endgül-
tigen Abrechnung der jeweiligen Meisterschaft zurückerstattet. Es wird darauf hingewie-
sen, dass dies häufig erst 4-5 Monate nach der Meisterschaft möglich ist, da viele Belege 
erst mit zeitlicher Verzögerung die Opti Class GER erreichen.   
 
Kann der Elternbeitrag nicht auf einmal aufgebracht werden, sind Zahlungsregelungen in 
Absprache mit der Opti Class GER möglich. 
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter sind damit einverstanden, dass der 
Vorstand der Opti Class GER bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels die/den Segle-
rin/Segler/das ETR-Team von der Teilnahme ausschließen wird. Stattdessen erfolgt eine 
Nominierung der/des Nächstplatzierten. 
 
Der/dem Seglerin/Segler und den gesetzlichen Vertreter ist bekannt, dass bei einer Absa-
ge der Meisterschaft oder für den Fall, dass sich die Opti Class GER wegen einer Gefähr-
dungslage, z.B. wegen einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für den Austragungs-
ort, entschließt, das Team nicht teilnehmen zu lassen, das Elterngeld nur insoweit zurück-
erstattet werden kann, als Kosten nicht anfallen.  
 
Das gleiche gilt, wenn eine Seglerin/ ein Segler nach der Nominierung die Teilnahme ab-
sagt, ohne dass nach der Nominierung ein wichtiger Grund eingetreten ist. Die Opti Class 
GER ist nicht verpflichtet, einen Ersatzteilnehmer zu nominieren.  
 
 

E. 
 
Die Opti Class GER und deren beauftragte Trainer und Teamleader übernehmen keine 
Haftung für Schäden jeglicher Art und Materialverlust, ausgenommen eine Haftung für 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  



 - 12 -

 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter nehmen zur Kenntnis, dass durch 
die Opti Class GER keine Reise- und Transportversicherungen (Kranken-, Unfall-, oder 
Gepäckversicherungen) bestehen. 
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter werden für ausreichenden Versi-
cherungsschutz (Auslandskrankenversicherung, Haftpflichtversicherung Segler, Haft-
pflicht- und Transportversicherung Boot, ggf. durch Meldung an den Mitgliedsverein) selbst 
sorgen. Bescheinigungen über die Versicherungen werden mitgegeben.  
 
Während der betreffenden Meisterschaft schreibt die IODA eine veranstaltungsabhängige 
Haftpflichtversicherung vor, die durch die Teamleitung zu Beginn der Meisterschaft abge-
schlossen und von der Opti Class GER bezahlt werden muss. Die Kosten werden auf die 
teilnehmenden Seglerinnen und Segler im Rahmen des Elterngeldes umgelegt. 
 
 

F. 
 
Die/der Seglerin/Segler erklärt sich mit Unterzeichnung mit der Datenschutzerklärung (An-
lage) damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von der Opti Class GER er-
fasst, gespeichert und verarbeitet werden.  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift Seglerin/Segler 
 
 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters  
 


